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Rathaus geschlossen
Am Freitag, den 15.05.2026 bleibt das Rathaus geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung!

Einwohnerbefragung startet bald!
Ihre Meinung zählt! In den kommenden Wochen erhalten Ein-
wohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, an einer Einwoh-
nerbefragung in Form eines Fragebogens teilzunehmen. Mit 
dem Fragebogen möchten wir erfahren, wie Sie das Leben in 
Zaisenhausen bewerten, welche Themen Ihnen besonders 
wichtig sind und wo Sie Verbesserungs- oder Entwicklungs-
möglichkeiten sehen. Ihre Antworten helfen dabei, unser Ge-
meindeentwicklungskonzept unter dem Motto „Wir sind Zai-
senhausen – Gemeinsam in eine neue Zeit“ fortzuschreiben. 
Außerdem wird es im Spätjahr noch eine Bürgerbeteiligungs-
veranstaltung geben. 
Nähere Informationen zur Teilnahme erhalten Sie in Kürze über 
das Amtsblatt, Instagram und die Gemeindehomepage.
Die Gemeindeverwaltung freut sich schon jetzt auf Ihre Teil-
nahme!

Hinweis zu Urnenbaumgräbern und Urnenstelen
Ablegen von Gegenständen
Wir bitten um Beachtung folgender Regelungen für Urnen-
baumgräber und die Urnenstelenanlage auf unserem Friedhof:
An Urnenbaumgräbern und Urnenstelen ist das Ablegen 
von Gegenständen und das Aufstellen von Pflanzschalen 
ausschließlich bis zu zwei Wochen nach einer Beisetzung 
gestattet.
Bitte beachten Sie, dass alle Gegenstände, die über diese Frist 
hinaus an den Gräbern verbleiben und die Pflegearbeiten (wie 
Mähen oder andere Instandhaltungsmaßnahmen) behindern, 
von unserem Personal entfernt und entsorgt werden.
Besondere Hinweise zu Urnenstelen:
-	 An Urnenstelen ist das Ablegen und Aufstellen von Gegen-

ständen nur auf den dafür vorgesehenen Ablageflächen 
möglich.

-	 Für Urnenstelen ohne spezifische Ablageflächen kann eine 
passende Hängevase bei der Gemeindeverwaltung erwor-
ben werden.

Diese Maßnahmen sind notwendig, um eine würdevolle und 
einheitliche Gestaltung sowie eine effiziente Pflege unserer 
Friedhofsanlagen zu gewährleisten.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Die Friedhofsverwaltung

Sperrmüll anmelden – Mülltonne bestellen – Reklama-
tionen bei Leerungen
Schnell und zuverlässig – auch direkt über den Abfallwirt-
schaftsbetrieb
Welche Möglichkeiten gibt es?
–	 übers Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de
–	 telefonisch über kostenfreie Servicenummern:

–	 um Sperrmüll anzumelden:	 0800 2 9820 30
–	 Mülltonne bestellen:	 0800 2 9820 20
–	 Reklamationen: 		  0800 2 160 150

Deutsche Rentenversicherung Bund
Die Versichertenberater
–	 geben kostenlos Rat und Aufklärung in allen Renten- und 

Versicherungsangelegenheiten
–	 nehmen Anträge auf Klärung des Beitragskontos entgegen
–	 leisten Hilfe bei der Beschaffung fehlender Unterlagen
–	 nehmen Rentenanträge auf
–	 führen das Meldeverfahren zur Krankenversicherung der 

Rentner durch.
Für Zaisenhausen steht Ihnen gerne Herr Dietmar Müller für 
Ihre Anfragen zur Verfügung. Er ist erreichbar unter Tel. 

07258/1394. Auch Termine können direkt mit ihm vereinbart 
werden

Fundamt
Es wurde ein Ohrring gefunden. Der Eigentümer möchte sich 
bitte mit dem Bürgermeisteramt in Verbindung setzen.


